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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LVII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXVII. Jahrgang

SFr. 31 Basel, 24. August 1913
Erscheint wöchentlich. — Preis jicr Semester für die Schweiz Fr. 5. —
in Basel. Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungei

Redaktion : Oberst U.

f
estellungen direkt an Benno Schwabe i Co., Verlagsbuchhandlung
Bestellungen an. — Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.
ille, Meilen.

Inhalt: Ein Versuch. — Die neue Felddienstordiung für die österreichischeArmee. (Fortsetzung.) —
Der italienisch-türkische Krieg. (Fortsetzung.) — Neues jaus der Österreich-ungarischen Armee. — Ausland:
Deutschland: Automatisches Gewehr. Frankreich: Zu^ Neuhewaffnung der Infanterie. — England: Aus-
bildungs- und Manöverbestimmungen. — Schweden: Probeänobilmachung. — Griechenland: Manöver 1912.

Dieser Nummer liegt bei:
1. Literaturblatt der Allgemeinen Schweizerischen

Militärzeitung 1912 Nr. 8.

2. Karte zu den Manövern der 5. und 6. Division 1912.

Ein Versuch.

Zu Zeiten herrscht in fast allen Heeren der
Brauch, nicht nur Vorschriften für die Ausbildung

des Mannes und die Handhabung der Waffen,
sondern auch solche über Führung und Verwendung

dor verschiedenen Einheiten im Gefecht in
nach Truppengattungen gesonderten „Reglementen"
zusammenzufassen. Daneben enthalten Felddienst-
„Ordnungen" oder „Anleitungen" die für den
schematischen Teil der Befehlsgebung, die Märsche,
den Aufklärungs- und Sicherungsdienst, die
Verpflegung und den Munitionsersatz nötigen
Bestimmungen. Mit anderen Worten sie regeln
Verhältnisse, bei denen die verschiedenen
Truppengattungen zu einander in Beziehung treten. Bei
uns im Besonderen besteht dann noch die Gepflogenheit

eine „Anleitung für die Stäbe" herauszugeben.
Obgleich sie vieles enthält, das zu wissen auch
dem Truppen führer hoch und nieder wohl ansteht,
ist sie eine Art Geheimbuch für Generalstabs-
ot'fiziere, das umsomehr, seitdem man ihr ein
„Konlidentiell" auf ihr Böcklein aufgedruckt hat.
Unter allen Umständen ist auch der Führer der
kleinsten Einheit, die in Verbindung mit
anderen Waffen noch selbständig auftreten kann,
gezwungen, sofern er seine Verpflichtungen ernst
nimmt, sich mit den Gefechtsvorschriften von
mindestens drei Reglementen bekannt zu machen.

Nun ist allerdings schon zu verschiedenen Malen
der Anlauf gemacht worden in dieser Beziehung
Wandel zu schaffen. Mit hoher Berechtigung wird
gesagt die Truppenführung sei eine Kunst. Kunst
lasse sich nicht in die Zwangsjacke beengender
Formen und Vorschriften kleiden; keine Technik,
sie möge noch so klüglich ausgetiftelt sein, könne
dieselbe je ersetzen. Darum bedürfe es keiner
offiziellen Taktik, jeder Führer, bis hinunter zur
niedersten Kampfeinheit, müsse Freiheit in der
Wahl der Mittel zur Lösung seiner Aufgabe zu¬

gebilligt erhalten. Jeder Versuch, im Reglement
Ratschlag und Wegleitung zur taktischen Truppenführung

zu geben, sei verwerflich. Zwar ist allen
diesen Anläufen -noch kein Erfolg beschieden

gewesen, im Gegenteil, sie haben noch immer die
schroffste Abweisung erfahren. Wer hieraus
folgert, die reglementarischen GefechtsYorschriften
seien zwingende Notwendigkeit, den belehrt die
Kriegsgeschichte allerdings eines anderen; denn in
ihren größten Epochen fehlten entweder solche
Bestimmungen oder dieselben mußten in gesunder
Anpassung an die Verhältnisse geradezu aufgegeben
werden. Schon mehr besteht zu Recht, wer den
Schluß zieht, gewisse Vorschriften müssen sein,
weil das „Handeln nach den Umständen" nicht
Jedermanns Sache und viele der zu Führerstellen
Berufenen immer noch weniger gegen die
Zweckmäßigkeit verfehlen, wenn sie sich an eine Art
von Normalverfaliren halten können, als wenn sie,
dieser Stütze entbehrend, nach eigenen Heften zu
handeln gezwungen sind.

Darum sei hier auf einen Versuch hingewiesen,
der von dem bekannten französischen Artillerie-
general Percin unternommen worden ist und der
gewissermaßen eine Art Vermittlung zwischen
künstlerischer Reglementslosigkeit und technischem
Reglementszwang darstellt. Derselbe hat nämlich
in letzter Zeit in Verbindung mit noch einem
Offizier eine „Gefechtsvorschrift für Truppen aller
Waffen" herausgegeben, in der die Offiziere genaue
Angaben über die Verwendung der verschiedenen
taktischen Einheiten auf dem Gefechtsfelde finden
sollen.

Es kann sich hier nicht darum handeln, das
kleine, in Reglementsform verfaßte und gekleidete
Buch zu analysieren. Das bleibt dem literarischen
Teil dieser Zeitung vorbehalten. Es dürfte
genügen, wenn gesagt wird, daß wir keineswegs mit
allem, was darin geboten wird, einverstanden sind,
daß wir in der Stoffanordnung manches anders,
in der Form weniger bindend wünschen möchten.'
Uns beschäftigt hier einzig und allein der dem
Ganzen zugrunde liegende Gedanke und die
Erörterung seiner allfälligen Zweckmäßigkeit für
unsere Verhältnisse.

Es hat gewiß, rein äußerlich genommen, des

Bestrickenden viel für sieh Vorschriften zu be-
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